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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich 

viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders 

leicht ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 

Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor 

ansteckenden Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt 

informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die 

Schule oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 

Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. 

Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-

gemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in 

diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. 

Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ 

bestimmter Bakterien nur mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung 

der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen 

dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann 

zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der 

Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie 

sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen 

(z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und 

anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin 

wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer 

Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 

ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot 

auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, 

informieren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. 

Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem 

Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen 

können.  

Stempel der Einrichtung 
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über 

allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 

Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem 

Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise 

auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft 

verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können 

(z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie 

unter: www.impfen-info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-

ärztin oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei 

Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterieller Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC

verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien

verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt

nur für Kinder unter 6 Jahren)

• Keuchhusten (Pertussis)

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung

noch nicht begonnen wurde)

• Krätze (Skabies)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem

Bakterium Streptococcus pyogenes
• Typhus oder Paratyphus

• Windpocken (Varizellen)

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B.

Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 

Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

• Cholera-Bakterien

• Diphtherie-Bakterien

• EHEC-Bakterien

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien

• Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an 

folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterielle Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC

verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Typhus oder Paratyphus

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B.

Ebola)
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Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes am 1. März 2020 

hier: Information an die Erziehungsberechtigten mit Datenschutzhin-

weisen 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sicher sind Sie schon über die Medien darüber informiert, dass der Deut-

sche Bundestag im November 2019 das Masernschutzgesetz beschlossen 

hat. Dieses Gesetz tritt nun zum 1. März 2020 in Kraft.  

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten, eine Infekti-

onsübertragung ist ohne direkten Kontakt möglich. Die Erkrankung kann mit 

schwerwiegenden Komplikationen und Folgeerkrankungen einhergehen. 

Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen für eine le-

benslange Immunität.  

Nicht geimpft zu sein bedeutet somit nicht nur eine Gefahr für das eigene 

körperliche Wohlergehen, sondern stellt auch ein Risiko für andere Perso-

nen dar, die z.B. auf Grund ihres Alters oder besonderer gesundheitlicher 

Einschränkungen nicht geimpft werden können 

Bayerisches Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus 

II.  
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Konsequenz dieses Gesetzes ist u.a., dass alle in Schulen betreuten bzw. 

tätigen Personen einen Impfstatus nachweisen müssen. Konkret bedeutet 

das, dass Sie für Ihre Kinder, die an einer Schule angemeldet sind oder 

werden, einen Nachweis zum Masernschutz erbringen müssen. Die Schul-

leitungen sind als sog. „Leiter der Einrichtung“ vom Gesetzgeber verpflich-

tet, den Masernschutz der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Ferner 

geht es darum, im Falle einer Nichterbringung des Nachweises bestimmte 

Folgepflichten zu erfüllen. 

 

In der Umsetzung bedeutet dies, 

 dass für alle Kinder, die ab dem 01. März 2020 entweder im laufenden 

Schuljahr oder zum Beginn des Schuljahrs 2020/21 an der Schule auf-

genommen werden wollen, vor dem tatsächlichen Unterrichtsbeginn 

ein Nachweis gemäß Masernschutzgesetz erbracht werden muss 

 dass für alle Kinder, die am 01. März 2020 bereits ein Schulverhältnis 

an einer Schule haben und mithin die Schule zu diesem Zeitpunkt schon 

tatsächlich besuchen, der Nachweis bis zum Ablauf des 31. Juli 2021 

erbracht werden muss. 

 

Der erforderliche Nachweis kann wie folgt erbracht werden:  

 Impfausweis oder Impfbescheinigung (§ 22 Abs. 1 und 2 Infektions-

schutzgesetz) über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern 

(zwei Masern-Impfungen), 

 ärztliches Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern, 

 ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt, 

 ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Kontra-

indikation nicht geimpft werden kann (Dauer, während der nicht gegen 

Masern geimpft werden kann, ist mit anzugeben), 

 Bestätigung einer anderen staatlichen oder vom Masernschutzgesetz 

benannten Stelle, dass einer der o.g. Nachweise bereits vorgelegen hat. 
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An öffentlichen Schulen erfolgt eine Dokumentation in der Schülerakte, so 

dass die Erbringung dieses Nachweises nur einmal in der Schullaufbahn 

erforderlich ist.  

 

In den Fällen, in denen zu den oben genannten Fristen die Nachweise nicht 

oder nicht zureichend erbracht werden, sind die Schulleiterinnen bzw. 

Schulleiter gesetzlich verpflichtet, unverzüglich das zuständige Gesund-

heitsamt zu benachrichtigen. Das Gesundheitsamt wird dann seinerseits 

weitere Schritte einleiten, die wiederum von den Schulen umzusetzen sind. 

Bei Schülerinnen und Schülern, die nicht mehr der gesetzlichen Schulpflicht 

unterliegen, führt dies i.d.R. zu einem Beschulungsverbot. Schülerinnen 

und Schüler, die gesetzlich schulpflichtig sind, dürfen die Schule auch ohne 

den Nachweis gemäß Masernschutzgesetz besuchen. Weitere Maßnah-

men ergehen auch in diesen Fällen von den zuständigen Gesundheitsäm-

tern (Beratung, Bußgeld, Zwangsgeld). 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.masernschutz.de. 

 

Bitte beachten Sie die beiliegenden Informationen zur Datenverarbeitung 

bei Schülerinnen und Schülern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes 

des Bundes in den Schulen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Stefan Graf 

Ministerialdirigent 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.masernschutz.de/
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Hinweise zum Datenschutz im Rahmen der Umsetzung des Masernschutzgesetzes 
in den Schulen (Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung) für Schülerinnen und Schü-

ler 

Verantwortlicher für die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Gesetz für den 
Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) ist die be-
suchte Schule.  

Die personenbezogenen Daten der Schülerin oder des Schülers werden von der Schule 

zum Zweck der Umsetzung des Masernschutzgesetzes verarbeitet. Die Schule hat den 
Nachweis zu prüfen, ob die Schülerin oder der Schüler über einen ausreichenden Impf-
schutz gegen Masern verfügt, eine Immunität gegen Masern aufweist oder aufgrund einer 

medizinischen Kontraindikation nicht gegen Masern geimpft werden kann.  

Der Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz wird im erforderlichen Umfang (Er-
füllung bzw. Nichterfüllung der Voraussetzungen des § 20 Abs. 9 und Abs. 10 Infektions-
schutzgesetz - IfSG und Begründung hierfür) in einem Musterbogen dokumentiert. Dieser 

wird, soweit ein Schulverhältnis begründet wird oder bereits besteht,  Bestandteil der Schü-
lerakte. Die für den Nachweis bei der Schule vorgelegten Dokumente sind nur zur Prüfung 
der Voraussetzungen notwendig und werden nach Abschluss dieser nicht gespeichert.      

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 2 Nummer 16, § 20 Abs. 8 bis 10, 13 In-

fektionsschutzgesetz. 

Die Daten werden bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen an folgende Stellen 
weitergegeben (Empfänger von personenbezogen Daten:)  

 ggf. zuständiges Gesundheitsamt bei nicht oder nicht zureichend erbrachten Nachweis 
(s.o.; § 20 Abs. 8-10 IfSG) 

 ggf. zuständige Schulaufsichtsbehörden (Art. 113 BayEUG)  

 aufnehmende Schule bei Schulwechseln (§ 39 BaySchO) 
 

An öffentlichen Schulen erfolgt eine Dokumentation des Nachweises in der Schülerakte.  
Daher gilt die Speicherfrist des § 40 S. 1 Nr. 2 der Bayerischen Schulordnung 

(BaySchO).  

Weitere Hinweise zum Datenschutz der Schule, insbesondere die Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten der Schule sowie Hinweise zu Ihren Rechten, finden Sie auf der 
Schulhomepage.  

 




